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nieur à Bâle, a été appelé, en 1928, a faire partie d’une commission d’experts de 
trois membres chargée d’examiner le projet de surélévation du barrage d’As- 
souan, tandis que M. Edouard de Claparéde, professeur à l’université de Genève, 
étudiait sur place la révision du programme d’instruction publique égyptien.
/ . . . /

Dans ces conditions, nous nous proposons de faire une nouvelle tentative aux 
fins de négocier une convention dans laquelle se trouveraient supprimées les 
réserves allemandes4. Tout espoir de réussite ne paraît pas exclu si l’on se rappelle 
qu’en août 1928, M. Trembley5 put recueillir l’impression que, lorsque le Gouver
nement égyptien aurait terminé, sur la base du texte allemand, ses négociations 
avec l’Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, il y aurait des chances pour 
qu’il traitât avec la Suisse en acceptant la suppression des réserves. Or, si aucun 
accord de principe n’est encore intervenu entre l’Egypte et la Tchécoslovaquie et 
qu’il paraît en être de même pour ce qui est des relations hungaro-égyptiennes, la 
conclusion récente, entre les Gouvernements du Caire et de Vienne, d’un traité 
contenant les réserves acceptées par l’Allemagne, ouvrira peut-être la voie à des 
négociations sous des auspices qui nous soient plus favorables.

4. Cf. n. 2.
5. E. Trembley, Président de la Commission commerciale suisse en Egypte, au Caire.
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Le Vorort de l ’Union suisse du commerce et de l ’industrie à ses sections1

Copie
L Zürich, 16. Februar 1932

Handelsverträge und Industriebesprechungen zur Kontingentierung der Einfuhr

Die Handelspolitik droht in einem immer grössere Besorgnisse verursachenden 
Umfange vom Kontingentierungssystem erfasst zu werden. Frankreich war darin 
bahnbrechend, wobei es auch vor der Verletzung unbestreitbarer handelsvertragli
cher Verpflichtungen nicht zurückschreckte. Die Hauptsorge der französischen 
W irtschaft ist zweifellos die auch in Frankreich stark angestiegene Einfuhr aus 
Deutschland. Im Grunde würde wahrscheinlich Frankreich seinen Handelsver
trag mit Deutschland am liebsten kündigen. Aus Reparations- und allgemeinen 
politischen Erwägungen scheint man sich aber einstweilen vor diesem Schritte of
fenbar zu scheuen. Als Ersatz dafür muss nun die Kontingentierung der Einfuhr 
dienen. Deutschland hat offiziell zwar diese Methode bisher stets abgelehnt, was

1. Lettre signée p a r le Vice-président, E. Wetter et le 2 e Secrétaire, H. Hornberger.
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bekanntlich die Verhandlungen mit der Schweiz zum Scheitern brachte. Ander
seits wollte sich aber Deutschland doch auch der Gefahr einer Kündigung des für 
seinen Export im allgemeinen vorteilhaften Handelsvertrags mit Frankreich nicht 
aussetzen. Aus diesem in beiden Staaten vorhandenen Dilemma sollte die Kontin
gentierung der deutschen Einfuhr in Frankreich in der Weise hinausführen, dass 
darüber nicht zwischen den Regierungen, sondern in erster Linie zwischen den 
beteiligten Industrien beider Länder verhandelt wurde. In Frankreich besteht seit 
einiger Zeit ohnehin eine Vorliebe für die «ententes industrielles,» und die deut
sche Regierung konnte durch diese Methode vermeiden, sich unmittelbar selbst 
zu desavouieren, indem es sich für sie lediglich darum handelte, die zwischen den 
Industriellen getroffene Verständigung zu sanktionieren. Soweit ist das eine 
Sache, die nur Deutschland und Frankreich angeht.

Die französische Kontingentierung, so wie sie bisher gehandhabt wurde, be
trifft nun aber auch Drittstaaten, darunter die Schweiz. Es kann dahingestellt blei
ben, ob diese Rückwirkung einer offenen oder stillschweigenden Voraussetzung 
der zwischen Frankreich und Deutschland getroffenen Abreden entspricht. Tatsa
che ist, dass Frankreich durch derartige Beschränkungen der schweizerischen 
Ausfuhr seinen Handelsvertrag mit der Schweiz verletzt, wo es sich um Positio
nen handelt, deren Zölle zwischen den beiden Ländern gebunden sind. Die 
Schweiz kann das selbstverständlich nicht hinnehmen und hat sich bereits veran
lasst gesehen, dagegen bei der französischen Regierung mit grösstem Nachdruck 
vorstellig zu werden. Wenn Frankreich mit Deutschland eine Kontingentierung 
vereinbart, so darf der Schweiz nicht zugemutet werden, ebenfalls eine Kontin
gentierung ihrer Ausfuhr über sich ergehen zu lassen, nur damit Frankreich auf 
diese Weise gegenüber Deutschland sozusagen passiv die Meistbegünstigung 
wahrt.

Es hat nun den Anschein, als ob Frankreich versuchen möchte, die Schwierig
keiten, die aus diesen verschiedenen Rücksichten entstehen, dadurch zu beheben, 
dass zu den deutsch-französischen Industriebesprechungen, die auf immer weite
re Gebiete ausgedehnt werden sollen, auch Vertreter von Drittländern eingeladen 
werden, um damit auch diesen gegenüber die Kontingentierung als Ergebnis einer 
«Verständigung» Platz greifen lassen zu können. Es würde nun aber ohne Zweifel 
die Verteidigung der schweizerischen Handelsvertragsansprüche, wozu die 
Schweiz fest entschlossen ist, und die zu diesem Zwecke gegenwärtig schweben
den Verhandlungen durchkreuzen und in Gefahr bringen, wenn einzelne schwei
zerische Industrien oder Firmen sich bereit finden Hessen, mit der französischen 
Industrie über die ausschliessliche Kompetenz der Bundesbehörden hinweg der
gleichen Pläne zu diskutieren. Wir möchten deshalb die Sektionen dringend ersu
chen, ihre Mitglieder über die unbedingte Notwendigkeit einer einheitlichen Hal
tung zu unterrichten und ihnen zur Pflicht zu machen, dem Vorort von allfälligen 
Anfragen oder Einladungen seitens französischer Industrieverbände zu Kontin
gentierungsverhandlungen Kenntnis zu geben, um sich mit ihm darüber zu ver
ständigen, bevor sie sich auf irgend etwas einlassen.

dodis.ch/45692dodis.ch/45692

http://dodis.ch/45692

	Bd10_00000417
	Bd10_00000418

